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 Veröffentlicht am 29.06.1994

Norm

ZPO §228 A1

ZPO §228 A4

ZPO §228 H2

Rechtssatz

Wird die Feststellung eines konkreten Rechtsanspruches begehrt, ist die Anführung der Anspruchsquelle notwendiger

Gegenstand des Urteilsbegehrens, wenn feststeht, daß die Feststellung der Anspruchsgrundlage über die konkret

begehrte Feststellung der Verp:ichtung der beklagten Partei zur Erbringung einer zukünftigen Leistung oder sonst zu

einem bestimmten Verhalten hinaus für das Rechtsverhältnis der Streitteile von Bedeutung ist.
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